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Länderschlüssel: 2

Finanzamtsnummer: 241

Steuernummer: 411757 1 02798

Sicherheitsnummer: 38372857   
Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß8 48 b Abs.1 Satz 1 des

Einkommensteuergesetzes(EStG)
 

Name, Anschritt Firma Schlosserei Meng GmbH, AugustenburgerStr. 39 A, 22769 Hamburg  Rechtsform Kapitalgesellschaft   
wird hiermit bescheinigt, dass der Empfängerder Bauleistung (Leistungsempfänger) von der Pflicht zum

Steuerabzug nach $ 48 Abs. 1 EStG befreitist.

Diese Bescheinigung gilt vom 07.01.2020 bis zum 06.01.2023.

Wichtiger Hinweis: J

Diese Bescheinigungist dem Leistungsempfänger im Original auszuhändigen, wennsie für bestimmte Bauleistungen
gilt. Ist die Bescheinigungfür einen Zeitraum gültig, kann auch eine Kopie ausgehändigt werden. Das Originalist mit
Dienstsiegel, Unterschrift und Sicherheits-Nummerversehen.
Der Leistungsempfängerhatdie Möglichkeit, sich durch eine Prüfung der Gültigkeit der Freistellungsbe-
scheinigung überein eventuelles Haftungsrisiko Gewissheit zu verschaffen. Diese Prüfung kann durch eine
Internetabfrage beim Bundeszentralamt für Steuern (www.bzst.bund.de) erfolgen. Dazu werdendie Daten beim
Bundeszentralamtfür Steuern gespeichert und beieiner Internetabfrage den Leistungsempfängern bekannt gege-
ben. Bestätigt das Bundeszentralamtfür Steuern die Gültigkeit nicht oder kann der LeistungsempfängereineInter-
netabfrage nicht durchführen, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem auf der Freistellungsbescheinigung ange-
gebenen Finanzamt Gewissheit verschaffen. Das Unterlassen einer Internetabfrage beim Bundeszentralamt für
Steuern oder einer Nachfrage beim Finanzamt begründetfürsichallein keine zur Haftung führende grobe Fahrläs-
sigkeit. £

.

Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzuggilt für Zahlungen,die innerhalb des 0.9. Gültigkeitszeitraumes und/
oderfür die o.g. Bauleistungengeleistet werden. Die Aufrechnung (Verrechnung) des Leistungsempfängers mit Ge-
genansprüchen gegenüber dem Leistendensteht einer Zahlung gleich.

 
Öffnungszeiten Öffentliche Verkehrsmittel Konto der Steuerkasse Hamburg
Informations- und Annahmestelle: S-Bahn: S11, 821, S31 (S-Bhf. Holstenstraße) Deutsche Bundesbank

Mo,Mi8 - 14 Uhr, Di 7 - 14 Uhr, Bahn: AKN-Bahn A1 (S-Bhf. Holstenstraße) gi 530Do 8 - 18 Uhr, Fr8 - 12 Uhr Bus: 3,20, 25, 180, 183, 283 (S-Bhf. Holstenstraße) BIC: MARKDEF1200
ansonsten nach Vereinbarung Zahlungen nur durch Überweisung!
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Der Widerruf dieser Bescheinigung bleibt vorbehalten.

Mit freundlichem Gruß

 Peters

 

Datenschutzhinweis

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten

in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Daten-

schutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartnerin Da-

tenschutzfragen entnehmenSie bitte dem allgemeinenInformati-
onsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschrei-

ben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik

„Datenschutz‘)odererhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.
 


